
RototecSpintec Spektroskopie Vertriebs GmbH

RototecSpintec Spektroskopie Vertriebs GmbH info@rototec-spintec.com
Schiessmauer Str. 35 www.rototec-spintec.com
64584 Biebesheim Sitz der Gesellschaft: Biebesheim
Germany Handelsregister Darmstadt HRB 54873
Tel: +49 (0) 6258 989944 Geschäftsführer: Dipl. Ing. David Cross
Fax:+49 (0) 6258 989945 USt-IdNr: DE146616255

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

I. Geltungsbereich
1. Allen Bestellungen und Aufträgen liegen die folgenden AGB zugrunde. 

Entgegenstehende oder von den Verkaufsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich 
schriftlich der Geltung zustimmen.

2. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte 
mit dem Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art 
handelt.

II. Angebot und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Liefervertrag 
gilt erst als abgeschlossen, wenn der erteilte Auftrag von uns schriftlich 
bestätigt wird. Für die Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestäti-
gung maßgebend. Teillieferungen sind zulässig. Etwaige Mehr- oder 
Minderlieferungen bis zu 10 % der Bestellmenge behalten wir uns vor.

III. Abrufaufträge
1. Wenn Abrufaufträge erteilt sind, so beträgt die Abnahmefrist 12 Monate 

ab dem Tag der Auftragsbestätigung, sofern keine abweichende schriftli-
che Vereinbarung getroffen wurde.

2. Am Ende der Laufzeit können die Restbestände ausgeliefert werden.
3. Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung der Laufzeit, Fertigungslosgrößen 

und Abnahmeterminen kann RototecSpintec GmbH spätestens drei Mo-
nate nach Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung hierüber 
verlangen.

IV. Überlassene Unterlagen
An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller ü-
berlassenen Unterlagen, wie z.B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., be-
halten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen 
dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Sie sind 
uns, im Falle der Nichterteilung des Auftrages unaufgefordert, unverzüg-
lich zurückzugeben.

V. Schutzrechte
Aufträge, die wir nach Angaben, Skizzen, Zeichnungen, Muster oder 
Formen des Bestellers ausführen, werden in patentierter oder marken-
rechtlicher Hinsicht auf Gefahr des Bestellers geliefert. Sollten durch sol-
che Lieferungen Patent-, Muster- oder Markenrechte verletzt werden, so 
trägt der Auftraggeber jeden daraus erwachsenen Schaden.

VI. Preise und Zahlung
1. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere 

Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteu-
er in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden gesondert in 
Rechnung gestellt.

2. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf unser Konto zu 
erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Ver-
einbarung zulässig.

3. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 21 
Tagen nach Rechnungsstellung zahlbar. Verzugszinsen werden in Höhe 
von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltend-
machung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

4. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, sämtliche Liefe-
rungen oder Leistungen zurückzubehalten.

VII. Lieferzeit
1. Die vereinbarten Lieferfristen gelten für die Auslieferung ab Werk. Ihre 

Einhaltung setzt voraus, dass alle vom Besteller zu liefernden Unterlagen 
rechtzeitig eingehen. Sie gelten vorbehaltlich unvorhersehbarer Hinder-
nisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, wie in Fällen hö-
herer Gewalt, gänzlicher oder teilweiser Zerstörung der Fabrikationsvor-
richtungen. Jede Haftung infolge Überschreitens der Lieferfrist ist ausge-
schlossen.

2. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen er-
setzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. So-
fern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zu-
fälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsa-
che in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme-
oder Schuldnerverzug geraten ist.

VIII. Gefahrübergang bei Versendung
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versendet, so geht 
mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des 
Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen 
Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer 
die Frachtkosten trägt.

IX. Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur voll-

ständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. 
Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller 
sich vertragswidrig verhält.

2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn 
übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Solange das 
Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüg-
lich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand ge-
pfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den 
uns entstandenen Ausfall. 

3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 
Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an 
uns in Höhe des mit uns vereinbarten Rechnungsendbetrages (ein-
schließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, 
ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden 
ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Ab-
tretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, 
bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einzie-
hen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den ver-
einnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbe-
sondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist 
oder Zahlungseinstellung vorliegt. 

X. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechung nur zu, wenn seine Ge-
genansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Aus-
übung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit be-
fugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis be-
ruht. 

XI. Gewährleistung und Mängelrüge
1. Sofern ein Produkt spezifiziert ist, ist es frei von Sachmängel, wenn 

anerkannte fertigungsbedingte Toleranzen eingehalten worden
2. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser die 

empfangene Ware auf Vollständigkeit, Transportschäden, offensichtliche 
Mängel, Beschaffenheit und deren Eigenschaften untersucht hat. Offen-
sichtliche Mängel sind vom Käufer innerhalb von 14 Tagen ab Lieferung 
der Vertragsgegenstandes schriftlich uns gegenüber zu rügen. Danach 
und im Falle des Einbaus, der Weiterveräußerung vor Ablauf der 2 Wo-
chenfrist gilt die gelieferte Ware als akzeptiert

3. Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nach-
besserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, 
die Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnis-
mäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne 
erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Während der Nacherfüllung 
sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag 
durch den Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem 
zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen oder haben wir die Nacherfüllung insgesamt verweigert, 
kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises 
(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

4. Weitergehende Ansprüche auf Mängelbeseitigung, Wandlung oder auf 
Schadenersatz irgendwelcher Art, besonders von Folgeschäden, sind 
ausgeschlossen.

XII. Sonstiges
1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien 

unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts (CISG).

2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schrift-
form. Dies gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder 
eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon un-
berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Rege-
lung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirt-
schaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, 
bzw. diese Lücke ausfüllt.

4. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Biebesheim. Gerichts-
stand ist Biebesheim.

Stand: 01.07.2007


